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Hinweis: Das Inhaltsverzeichnis in jedem pdf-Dokument ist mit der jeweiligen Seite zum Thema direkt verknüpft 

 

— Erste Änderung der Fachspezifischen Anlage 5.4 International Economic Law (Double Degree mit der University 

of Glasgow) zur Rahmenprüfungsordnung für die Masterprogramme der Graduate School der Leuphana 

Universität Lüneburg 

— Neubekanntmachung der Fachspezifischen Anlage 5.4 International Economic Law (Double Degree mit der 

University of Glasgow) zur Rahmenprüfungsordnung für die Masterprogramme der Graduate School der 

Leuphana Universität Lüneburg unter Berücksichtigung der ersten Änderung vom 13. Juli 2016 

Amtliches Mitteilungsblatt der Körperschaft und der Stiftung 

22. JULI 2016 // NR 37/16 
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Erste Änderung  der Fachspezifischen Anlage 5.4 International Economic Law (Double Degree 
mit der University of Glasgow) zur Rahmenprüfungsordnung für die Masterprogramme der 
Graduate School der Leuphana Universität Lüneburg  

Der Fakultätsrat der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der Leuphana Universität Lüneburg hat gemäß § 44 Abs. 

1 Satz 2 NHG am 13. Juli 2016 die folgende Änderung der Fachspezifischen Anlage 5.4 International Economic Law 

(Double Degree mit der University of Glasgow) zur Rahmenprüfungsordnung für die Masterprogramme an der 

Graduate School der Leuphana Universität Lüneburg vom 17. September 2008 (Leuphana Gazette Nr. 15/08 vom 

06. Oktober 2008), zuletzt geändert am 15. Juni 2016 (Leuphana Gazette Nr. 33/16 vom 30. Juni 2016) 

beschlossen. Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg hat diese Änderung gemäß § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 

5b) NHG am 20. Juli 2016 genehmigt.  

ABSCHNITT I  

Die Fachspezifische Anlage 5.4 International Economic Law (Double Degree mit der University of Glasgow) zur 

Rahmenprüfungsordnung für die Masterprogramme an der Graduate School der Leuphana Universität Lüneburg 

wird wie folgt geändert: 

1. Im Titel der Fachspezifischen Anlage wird in dem in Klammern stehenden Einschub das Wort „Dual“ durch das 

Wort „Double“ ersetzt. Die Wörter „für das Masterprogramm Arts and Sciences“ werden gestrichen. 

2. Im ersten einleitenden Abschnitt wird in dem in Klammern stehenden Einschub das Wort „Dual“ durch das 

Wort „Double“ ersetzt und der Satzteil „für das Masterprogramm Arts & Sciences“ gestrichen.  

3. Im Abschnitt „Zu § 3 RPO, Regelstudienzeit, Studienstruktur und -umfang“ wird der dritte Satz, beginnend 

mit „Die Master-Arbeit…“, ersetzt durch den Satz: „Die Master-Arbeit ist an der University of Glasgow zu 

erstellen.“  

4. In der Modulübersicht (Tabelle) wird die Zelle mit der Bezeichnung „Glasgow/Lüneburg“ (zweite Zelle von 

links, ganz oben) gelöscht. Die Zelle wird mit der darunter stehenden Zelle mit der Bezeichnung „Glasgow“ 

verbunden. Weiterhin werden in der Modulübersicht die folgenden Modulbezeichnungen wie folgt geändert:  

• Die Modulbezeichnung „Elective II (Pathway Specialisation)**“ wird zu „Pathway Specialisation III**“ 

geändert. 

• Die Modulbezeichnung „Elective III (Pathway Specialisation)**“ wird zu „Pathway Specialisation IV**“ 

geändert. 

• Die Modulbezeichnung „International Law and International Economic Governance“ wird zu „Pathway 

Specialisation I**“ geändert.  

• Die Modulbezeichnung „Elective I (Pathway Specialisation)**“ wird zu „Pathway Specialisation II**“ 

geändert. 

5. In der Fußzeile zur Modulübersicht wird in der Zeile „**“ der Satz beginnend mit „Wahl von 3 

Wahlpflichtmodulen…“ durch den Satz „Wahl eines LL.M.-Programms aus insgesamt sieben LL.M.-

Programmen“ ersetzt.  
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6. In der Legende zur Modulübersicht wird die zweite Zeile „Pflichtmodul in Glasgow“ (rosafarbener Bereich) 

komplett gestrichen. In der dritten Zeile (hellgrauer Bereich) wird das Wort „Wahlpflichtmodule“ gestrichen 

und die „( )“ um die Wörter „Pathway Specialisation“ entfernt. In der vierten Zeile (dunkelgrauer Bereich) 

werden die Wörter „oder Lüneburg“ gestrichen.   

7. Der erste Absatz der zweiten Seite, beginnend mit „Der Doppelabschluss…“, wird ersetzt durch: „Das 

Doppelabschluss-Studienprogramm International Economic Law (Double Degree) umfasst insgesamt 120 CP 

inklusive der an der University of Glasgow zu absolvierenden Studienphase. Das Curriculum besteht aus 

Pflicht- und Wahlpflichtmodulen und setzt sich wie im Folgenden angeführt zusammen.“ 

8. Im zweiten Absatz auf der zweiten Seite, beginnend mit „Im ersten Studienjahr…“, werden in den 

Stichpunkten die Modulnummern wie folgt geändert:  

• „Ma-IEL-1“ wird zu „Ma-IEL-01“ geändert 

• „Ma-IEL-2“ wird zu „Ma-IEL-02“ geändert 

• „Ma-IEL-3“ wird zu „Ma-IEL-03“ geändert  

9. Im dritten Absatz auf der zweiten Seite, beginnend mit „Im zweiten Semester…“, werden in den Stichpunkten 

die Modulnummern wie folgt geändert:  

• „Ma-IEL-4“ wird zu „Ma-IEL-04“ geändert 

• „Ma-IEL-5“ wird zu „Ma-IEL-05“ geändert 

• „Ma-IEL-6“ wird zu „Ma-IEL-06“ geändert  

10. Der vierte Absatz auf der zweiten Seite, beginnend mit „Im zweiten Studienjahr…“ wird ersetzt durch „Im 

zweiten Studienjahr (180 SCQF/60 CP) ist an der University of Glasgow ein LL.M.-Programm bestehend aus 

vier Modulen (jeweils 30 SCQF/10 CP) sowie der Master-Arbeit (60 SCQF/20 CP) zu absolvieren.“ 

11. Der Titel des Abschnitts „Module im zweiten Studienjahr International Economic Law in Glasgow“ wird durch 

den Einschub „und Master-Arbeit“ hinter dem Wort „Module“ ergänzt. Der Absatz darunter, beginnend mit 

„Die im 2. Studienjahr…“, wird ergänzt durch die Sätze: „Die Master-Arbeit ist an der University of Glasgow 

unter den Bestimungen der Prüfungsordnung der University of Glasgow zu erstellen. Erstgutachter_in ist 

ein_e Prüfer_in von der University of Glasgow und Zweitguter_in ein_e Prüfer_in von der Leuphana 

Universität.“  

12. Der Abschnitt „Master-Arbeit International Economic Law in Lüneburg“ samt nachstehender Tabelle wird 

gestrichen. 

13. Der Abschnitt „Zu § 28 RPO, Master-Arbeit“ wird gestrichen.  

14. Im Abschnitt „Inkrafttreten“ wird die Angabe „2015/16“ zu „2016/17“ geändert.  

 

ABSCHNITT 2 

Diese Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg am Tag 

nach der Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Leuphana Universität Lüneburg zum Wintersemester 

2016/2017 in Kraft. 
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Neubekanntmachung der Fachspezifischen Anlage 5.4 International Economic Law (Double 
Degree mit der University of Glasgow) zur Rahmenprüfungsordnung für die Masterprogramme 
der Graduate School der Leuphana Universität Lüneburg unter Berücksichtigung der ersten 
Änderung vom 13. Juli 2016 

Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den Wortlaut der Fachspezifischen Anlage 5.4 

International Economic Law (Double Degree mit der University of Glasgow) vom 11. Februar 2015 (Leuphana 

Gazette Nr. 29/15) in der nunmehr geltenden Fassung unter Berücksichtigung der ersten Änderung vom 13. Juli 

2016 (Leuphana Gazette Nr. 37/16 vom 22. Juli 2016) zur Rahmenprüfungsordnung für die Masterprogramme an 

der Graduate School der Leuphana Universität Lüneburg vom 17. September 2008 (Leuphana Gazette Nr. 15/08 

vom 06. Oktober 2008), zuletzt geändert am 15. Juni 2016 (Leuphana Gazette Nr. 33/16 vom 30. Juni 2016) 

bekannt. 

Die Regelungen der Rahmenprüfungsordnung für die Masterprogramme an der Graduate School der Leuphana 

Universität Lüneburg werden wie folgt ergänzt und spezifiziert: 

Zu § 1 RPO, Geltungsbereich, Bezeichnungen 

Die in Lüneburg zu absolvierenden Studienbestandteile werden durch die Rahmenprüfungsordnung für die 

Masterprogramme der Graduate School sowie durch die vorliegende Fachspezifische Anlage und die an der 

University of Glasgow zu absolvierenden Studienbestandteile durch die Prüfungsmodalitäten der University of 

Glasgow geregelt. Die Prüfungsmodalitäten in Glasgow werden rechtzeitig über das 

Hochschulinformationssystem bekannt gegeben. 

Zu § 3, Regelstudienzeit, Studienstruktur und -umfang  

Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. Das erste Studienjahr muss an der Leuphana Universität Lüneburg, 

das zweite an der University of Glasgow absolviert werden. Die Master-Arbeit ist an der University of Glasgow 

zu erstellen. Das Master-Studium ist abgeschlossen, wenn in Lüneburg und Glasgow insgesamt 120 Credit 

Points (CP) gemäß dieser Fachspezifischen Anlage erworben worden sind. Die in Lüneburg vorgesehenen 

Module müssen an der Leuphana Universität Lüneburg und die in Glasgow vorgesehenen Module an der 

University of Glasgow absolviert werden. Werden die erforderlichen CP in Glasgow nicht erreicht bzw. wird der 

Master of Laws (LL.M.) der University of Glasgow nicht erworben, ist das Master-Studium an der Leuphana 

Universität Lüneburg nicht abgeschlossen. 

 

Zu § 5 RPO, Akademische Grade, Doppelabschluss 

Master of Laws (LL.M.); Vergabe von zwei Abschlüssen, jeweils ein Master of Laws (LL.M.) in International 

Economic Law von der Leuphana Universität Lüneburg sowie ein Master of Laws (LL.M.) von der University of 

Glasgow. 
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Modulübersicht International Economic Law  

2.
 S

tu
di

en
ja

hr
 

G
la

sg
ow

 

Master-Arbeit 

20 CP / 60 SCQF* 

Pathway Specialisation III** 

30 SCQF 

Pathway Specialisation IV** 

30 SCQF  

Pathway Specialisation I** 

30 SCQF 

Pathway Specialisation II** 

30 SCQF 

1.
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International Economic Law 

(Ma-IEL-04) 

10 CP 

European Economic Law 

(Ma-IEL-05) 

10 CP 

European Private Law 

(Ma-IEL-06) 

10 CP 

International Law 

(Ma-IEL-01) 

10 CP 

European Law 

(Ma-IEL-02) 

10 CP 

International Private Law 

(Ma-IEL-03) 

10 CP 

 

 
*  1 SCQF (Scottish Credit and Qualifications Framework) entspricht einem Workload von 10 Stunden, 1 CP einem Workload von 30 
Stunden; ein Modul im Umfang von 30 SCQF wird folglich mit 10 CP, die Master-Arbeit im Umfang von 60 SCQF mit 20 CP an der 
Leuphana Universität Lüneburg anerkannt 

**  Wahl eines LL.M.-Programms aus insgesamt sieben LL.M.-Programmen 

Das Doppelabschluss-Studienprogramm International Economic Law (Double Degree) umfasst insgesamt 120 CP 

inklusive der an der University of Glasgow zu absolvierenden Studienphase. Das Curriculum besteht aus Pflicht- 

und Wahlpflichtmodulen und setzt sich wie im Folgenden angeführt zusammen. 

Im ersten Studienjahr (60 CP) sind in Lüneburg im ersten Semester die in das internationale Wirtschaftsrecht 

einführenden Pflichtmodule  

• International Law (Ma-IEL-01)  

• European Law (Ma-IEL-02)  

• International Private Law (Ma-IEL-03) 

im Umfang von jeweils 10 CP zu absolvieren. 

Im zweiten Semester sind in Lüneburg die drei auf die im ersten Semester aufbauenden und das internationale 

Wirtschaftsrecht vertiefenden Pflichtmodule 

• § International Economic Law (Ma-IEL-04) 

• § European Economic Law (Ma-IEL-05) 

• § European Private Law (Ma-IEL-06) 

im Umfang von jeweils 10 CP zu absolvieren. 

 

Pflichtmodule in Lüneburg        Pathway Specialisation in Glasgow             Master-Arbeit in Glasgow      
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Im zweiten Studienjahr (180 SCQF/60 CP) ist an der University of Glasgow ein LL.M.-Programm bestehend aus vier 

Modulen (jeweils 30 SCQF/10 CP) sowieder Master-Arbeit (60 SCQF/20 CP) zu absolvieren. 

Zu § 6 Abs. 3 RPO 

Lehr- und Prüfungssprache ist ausschließlich Englisch. 

 

Zu § 21 RPO, Art und Umfang der Prüfungen 

Module im ersten Studienjahr International Economic Law in Lüneburg – 1. Semester 

Modul Inhalt Veranstaltungs-

formen (Anzahl, Art 

und SWS) 

Art der 

Prüfungsleistung  

CP Kommentar 

International Law  

Internationales Recht 

(Ma-IEL-01) 

Einführung in die zentralen Grundfragen 

und Inhalte des allgemeinen Völkerrechts: 

(i) Völkerrechtssubjekte, (ii) 

Völkerrechtsquellen, (iii) Recht der 

Staaten (völkerrechtlicher Status, 

Rechtsbeziehungen zwischen Staaten, 

Selbstbestimmungsrecht der Völker) und 

(iv) Grundzüge des Rechts internationaler 

Organisationen einschließlich 

Friedenssicherung und der friedlichen 

Streitbeilegung. 

1 Vorlesung (2 SWS)  

1 Seminar (2 SWS) 

oder  

1 Seminar (4 SWS) 

1 Klausur (120 Min.) 

oder  

1 kombinierte 

wissenschaftliche 

Arbeit 

10 Englisch-

sprachiges 

Modul 

European Law 

Europarecht 

(Ma-IEL-02) 

Überblick über die Entstehung und 

Entwicklung des Europäischen Rechts 

und der Institutionen: (i) Rechtsquellen 

des EU-Rechts, (ii)  Kompetenzverteilung 

zwischen EU und Mitgliedstaaten unter 

Berücksichtigung des Subsidiaritätsprin-

zips, (iii) Rechtsetzungsverfahren und 

andere Handlungsinstrumente, (iv) 

Grundfreiheiten sowie allgemeines 

Diskriminierungsverbot, (v) Haushalt der 

EU/Finanzierungsquellen. 

1 Vorlesung (2 SWS)  

1 Seminar (2 SWS) 

oder  

1 Seminar (4 SWS) 

1 Klausur (120 Min.) 

oder  

1 kombinierte 

wissenschaftliche 

Arbeit 

10 Englisch-

sprachiges 

Modul 

International Private 

Law 

Internationales 

Privatrecht 

(Ma-IEL-03) 

Überblick über den allgemeinen und 

besonderen Teil des Internationalen 

Privatrechts (IPR) sowie des 

Internationalen Zivilprozessrechts (IZP). 

Das IPR beschäftigt sich mit der Frage, 

welches Recht welches Staates auf ein 

bestimmtes Rechtsverhältnis anwendbar 

ist und das IZP mit zivilprozessualen 

Fragen bei Sachverhalten mit 

Auslandsbezug insbesondere in Bezug auf 

Gerichtsstand und Anerkennung von 

Urteilen. 

1 Vorlesung (2 SWS)  

1 Seminar (2 SWS) 

oder  

1 Seminar (4 SWS) 

oder 

1 Seminar (2 SWS)  

1 Seminar (2 SWS) 

1 Klausur (120 Min.) 

oder  

1 kombinierte 

wissenschaftliche 

Arbeit 

10 Englisch-

sprachiges 

Modul 
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Module im ersten Studienjahr International Economic Law in Lüneburg – 2. Semester 

Modul Inhalt Veranstaltungs-

formen (Anzahl, Art 

und SWS) 

Art der 

Prüfungsleistung  

CP Kommentar 

International Economic 

Law  

Internationales 

Wirtschaftsrecht 

(Ma-IEL-04) 

Einführung in wesentliche Rechtsinstitute 

der bestehenden internationalen 

Handelsordnung und Überblick über 

relevante Bereiche und Regeln des 

internationalen Wirtschaftsrechts und      

-ordnung mit Schwerpunkt im WTO-Recht: 

(i) relevante Rechtsregime, (ii) 

institutionelles WTO-Recht, (iii) Regeln 

und Prinzipien des Marktzugangs, (iv) 

unfaire Handelspraktiken und (v) WTO-

Streitbeilegungsmechanismus. 

1 Vorlesung (2 SWS)  

1 Seminar (2 SWS) 

oder  

1 Seminar (4 SWS) 

1 Klausur (120 Min.) 

oder  

1 kombinierte 

wissenschaftliche 

Arbeit 

10 Englisch-

sprachiges 

Modul 

European Economic 

Law 

Europäisches 

Wirtschaftsrecht 

(Ma-IEL-05) 

Vertiefung im Bereich des europäischen 

Wirtschaftsrechts mit dem Fokus auf 

Handels- und Zivilrecht: (i) 

Wirtschaftsverfassung, (ii) Binnenmarkt 

(Grundfreiheiten und Rechtsangleichung), 

(iii) Wettbewerbs- und Kartellrecht, (iv) 

Beihilfenrecht und die öffentlichen 

Unternehmen sowie (v) Daseinsvorsorge 

und (vi) Außenwirtschaftsrecht der 

Europäischen Union als Scharnier zum 

WTO-Recht. 

1 Vorlesung (2 SWS)  

1 Seminar (2 SWS) 

oder  

1 Seminar (4 SWS) 

1 Klausur (120 Min.) 

oder  

1 kombinierte 

wissenschaftliche 

Arbeit 

10 Englisch-

sprachiges 

Modul 

European Private Law 

Europäisches Privatrecht 

(Ma-IEL-06) 

Überblick über das Privatrecht der 

Europäischen Union und dessen 

Einwirkungen auf das nationale Recht: (i) 

Erörterung der einschlägigen Richtlinien 

und Verordnungen sowie sonstiger 

Harmonisierungsinstrumente, (ii) Fragen 

der Auslegung europäischen Privatrechts 

und seine Umsetzung in nationales Recht, 

(iii) ausgewählte Wirkungen von EU-

Primärrecht auf das nationale Privatrecht. 

1 Vorlesung (2 SWS)  

1 Seminar (2 SWS) 

oder  

1 Seminar (4 SWS) 

oder 

1 Seminar (2 SWS)  

1 Seminar (2 SWS) 

1 Klausur (120 Min.) 

oder  

1 kombinierte 

wissenschaftliche 

Arbeit 

10 Englisch-

sprachiges 

Modul 
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Module und Master-Arbeit im zweiten Studienjahr International Economic Law in Glasgow 

Die im zweiten Studienjahr an der University of Glasgow zu absolvierenden Studienbestandteile werden durch 

die Prüfungsordnung der University of Glasgow geregelt. Die entsprechenden Prüfungsmodalitäten werden 

rechtzeitig über das Hochschulinformationssystem bekannt gegeben. Die Master-Arbeit ist an der University 

of Glasgow unter den Bestimungen der Prüfungsordnung der University of Glasgow zu erstellen. 

Erstgutachter_in ist ein_e Prüfer_in von der University of Glasgow und Zweitgutachter_in ein_e Prüfer_in 

von der Leuphana Universität. 

 

Inkrafttreten 

Diese Neubekanntmachung der Fachspezifischen Anlage tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium 

der Leuphana Universität Lüneburg nach der Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Leuphana 

Universität Lüneburg zum Wintersemester 2016/17 in Kraft. 
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